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6. Beschluss zur Änderung des Geschäftsverteilungsplans für das Jahr 2025 

 

I. Allgemeine Vorbemerkungen 

Die 6. große Strafkammer (1. große Jugendkammer) ist durch anhaltend hohe Eingangszahlen 

und zunehmend komplexe Verfahren stark belastet. Aus diesem Grund soll zusätzlich die 8. 

große Strafkammer (2. große Jugendkammer) mit je einem Durchgang am Jugend- und 

Jugendhaftturnus teilnehmen. Dafür soll sich ihre Teilnahme am allgemeinen Straf- und 

Haftturnus um einen Durchgang reduzieren. 

Die Güterichterabteilung ist durch anhaltend hohe Eingangszahlen stark belastet. Aus diesem 

Grund soll Richterin am Landgericht Watermann mit weiteren 0,25 AKA, d.h. insgesamt 0,5 

AKA, für die Tätigkeit als Güterichterin freigestellt werden. 

Richterin am Landgericht Banemann hat wegen der Dienstunfähigkeit von Richterin am 

Landgericht Bredemeier die Betreuung einer weiteren Rechtsreferendarin übernommen. 

II. Personelle Veränderungen 

Der Arbeitskraftanteil von Richterin am Landgericht Watermann in der 7. Zivilkammer reduziert 

sich zum 17.03.2025 auf 0,50 AKA. 

Der Arbeitskraftanteil von Richterin am Landgericht Banemann in der 6. Zivilkammer reduziert 

sich zum 17.03.2025 auf 0,425 AKA. 

III. Änderung der Kammerzuständigkeiten 

1. Strafkammern: 

Die Turnuszuteilung in Haftsachen nach Ziff. III. 2. a) des Geschäftsverteilungsplans erfolgt ab 

dem 17.03.2025 nach Maßgabe des nachfolgenden Haftturnus: 

 Durchgang 1 Durchgang 2 Durchgang 3 Durchgang 4 

1. gr. StK     

2. gr. StK     

3. gr. StK     

4. gr. StK     

6. gr. StK     

7. gr. StK     

8. gr. StK     

 = Zuteilung erfolgt;  = keine Zuteilung.  



Die Turnuszuteilung in Jugendhaftsachen nach Ziff. III. 2. b) des Geschäftsverteilungsplans 

erfolgt ab dem 17.03.2025 nach Maßgabe des nachfolgenden Jugendhaftturnus: 

 Durchgang 1 Durchgang 2 Durchgang 3 Durchgang 4 

6. gr. StK     

8. gr. StK     

  = Zuteilung erfolgt;  = keine Zuteilung. 

 

Die Turnuszuteilung in Jugendsachen nach Ziff. III. 2. c) des Geschäftsverteilungsplans erfolgt 

ab dem 17.03.2025 nach Maßgabe des nachfolgenden Jugendturnus: 

 Durchgang 1 Durchgang 2 Durchgang 3 Durchgang 4 

6. gr. StK     

8. gr. StK     

  = Zuteilung erfolgt;  = keine Zuteilung. 

 

Die Turnuszuteilung in allgemeinen Strafsachen nach Ziff. III. 2. e) des 

Geschäftsverteilungsplans erfolgt ab dem 17.03.2025 nach Maßgabe des nachfolgenden 

Turnus: 

 Durchgang 1 Durchgang 2 Durchgang 3 Durchgang 4 

1. gr. StK     

2. gr. StK     

3. gr. StK     

4. gr. StK     

5. gr. StK     

7. gr. StK     

8. gr. StK     

 = Zuteilung erfolgt;  = keine Zuteilung.  

2. Zivilkammern: 

Die 6. Zivilkammer nimmt ab dem 17.03.2025 mit 1,925 AKA am Stammturnus „O“ sowie an 

den Sonderturnussen „Bau“, „S“ und „T“ teil. 

Die 7. Zivilkammer nimmt ab dem 17.03.2025 mit 1,625 AKA am Stammturnus „O“ sowie an 

den Sonderturnussen „Arzt“, „UB“, „S“ und „T“ teil. Aufgrund der Reduzierung der Arbeitskraft 



von Richterin am Landgericht Watermann durch die Erhöhung der Freistellung für 

Güterichterverfahren um 0,25 AKA werden der Kammer im Stammturnus „O“ 246 Punkte 

(entsprechend 40 Verfahren mit einer Wertigkeit von 10 / AKA der Kammer (1,625 AKA) 

gutgeschrieben. 
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